Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

über die Eingliederung der Gemeinde Guttau in die Gemeinde Malschwitz 
(Entwurf: Stand 18.07.2012)
Die Gemeinde Guttau, vertreten durch Herrn Bürgermeister Andreas Skomudek 
und
die Gemeinde Malschwitz, vertreten durch Herrn Bürgermeister Matthias Seidel, 
schließen auf Grund der §§ 8 und 9 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) folgende Vereinbarung:

§ 1 Eingliederung
Die Gemeinde Guttau wird in die Gemeinde Malschwitz eingegliedert.

§ 2 Rechtsnachfolge
Die Gemeinde Malschwitz ist Rechtsnachfolgerin der Gemeinde Guttau.

§ 3 Ortsteilname, Wahrung der Eigenart
(1) Die Ortsteilnamen der Gemeinde Guttau bleiben als Ortsteilnamen der Gemeinde Malschwitz bestehen.

(2) Der Ortscharakter, das örtliche Brauchtum sowie das kulturelle Leben in der Gemeinde Guttau sollen erhalten bleiben und sich auch weiterhin frei und ungehindert entfalten können. Die Gemeindeverwaltung und der gemeindeeigene Bauhof leisten umfangreiche Unterstützung bei der Durchführung der überregionalen Veranstaltungen. Hierzu zählen insbesondere die Märkte in Wartha und das Teichfest in Guttau. Gleiches gilt für die bisherigen Ortsteile der Gemeinde Malschwitz.
§ 4 Einwohner und Bürger
(1) Die Bürger und Einwohner der Gemeinde Guttau werden mit der Eingliederung in die Gemeinde Malschwitz deren Bürger und Einwohner.

(2) Die Wohn- und Aufenthaltsdauer in der Gemeinde Guttau wird auf die Wohn- und Aufenthaltsdauer in der Gemeinde Malschwitz angerechnet.

§ 5 Ortsrecht
(1) Das Ortsrecht der Gemeinde Guttau bleibt bis zum 31.12.2013 in Kraft, sofern es nicht zu einem früheren Zeitpunkt durch Ortsrecht der Gemeinde Malschwitz ersetzt wird oder aus anderen Gründen außer Kraft tritt.
Die Satzung zur Vereinsförderung der Gemeinde Guttau behält ihre Gültigkeit bis 31.12.2017.
(2) Die in der Gemeinde Guttau zum 31.12.2012 geltenden Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben bis zum 31.12.2016 unverändert.

(3) Die Gemeinde Malschwitz erstellt die Jahresrechnung für das Jahr 2012. 
(4) Die Hauptsatzung, die Bekanntmachungssatzung und die Entschädigungssatzung der Gemeinde Guttau treten mit In-Kraft-Treten dieser Vereinbarung außer Kraft.

(5) Rechtsverbindliche Flächennutzungspläne der Gemeinde Guttau bleiben vorbehaltlich anderweitiger Festsetzungen durch die Gemeinde Malschwitz in Kraft. Dies gilt auch für rechtsverbindliche Vorhaben- und Erschließungspläne, Bebauungspläne und sonstige Satzungen nach dem Baugesetzbuch. Die Gemeinde Malschwitz kann begonnene Aufstellungsverfahren der Gemeinde Guttau für die in Satz 2 genannten Satzungen fortführen.
§ 6 Gemeindevertretung
Die 12 Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Guttau treten für die Dauer der laufenden Wahlperiode in den Gemeinderat der Gemeinde Malschwitz über. Die Zahl der Gemeinderäte der Gemeinde Malschwitz erhöht sich entsprechend.

§ 7 Ortschaftsverfassung
Die bestehenden Ortschaftsverfassungen für die Ortschaften:

· Guttau mit dem Ortsteil Brösa
· Kleinsaubernitz mit den Ortsteilen Wartha, Lömischau,Neudörfel und 
· Neudorf /Spree mit den Ortsteilen Halbendorf/Spree, Lieske, Ruhethal
bleiben bestehen.

Die Hauptsatzung der Gemeinde Malschwitz wird entsprechend geändert.

§ 8 Übernahme des Bürgermeisters
Der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Guttau wird verabschiedet.

§ 9 Überleitung der Bediensteten
(1) Die 3 Bauhofmitarbeiter, 1 Beschäftigte im Programm „Bürgerarbeit“ und 1 Reinigungskraft für die kommunalen Wohnungen werden entsprechend der arbeits- und tarifrechtlichen Bestimmungen übergeleitet. 
(Die namentliche Übersicht ist als Anlage 1 der Vereinbarung beigefügt.)
(2) Die im Dienst der Gemeinde Guttau zurückgelegten Zeiten werden so behandelt, als ob sie bei der Gemeinde Malschwitz verbracht worden wären. Den Beschäftigten wird bei gleicher Eignung und Leistung der gleiche Aufstieg gewährleistet.

(3) Bis zum Tage des In-Kraft-Tretens dieser Vereinbarung wird die Gemeinde Guttau keine Veränderungen der arbeitsrechtlichen Verhältnisse dieser Beschäftigten vornehmen, soweit dies nicht rechtlich zwingend oder unabweisbar geboten ist. Dies gilt auch für Neueinstellungen.

§ 10 Infrastruktureinrichtungen
(1) In dem Gebiet der bisherigen Gemeinde Guttau sind von der Gemeinde Malschwitz alle notwendigen Maßnahmen der Daseinsvorsorge nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Einwohner durchzuführen. Hierzu sollen folgende Investitionsmaßnahmen fortgeführt bzw. in den nächsten 5 Jahren begonnen werden:
(siehe Anlage 2 zur Vereinbarung) 
Für den Kauf von vor dem Verfall stehender Immobilien sind in den Haushaltsjahren 2013 bis 2016 je 10.000 Euro in den Haushaltsplan einzustellen.

50 Prozent der jährlichen Einnahmen aus Mietobjekten sind in den Bestand zu reinvestieren.
Einnahmen aus Grundstücks- und Immobilienverkäufen aus dem eingebrachten Bestand der Gemeinde Guttau werden für Investitionen in den OT der bisherigen Gemeinde Guttau verwendet.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 müssen dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und einer sinnvollen Fachplanung für die Gesamtheit der Gemeinde Malschwitz entsprechen. Dabei sollen Eigenmittel in den Haushalt der Gemeinde Malschwitz eingestellt werden, dass bewilligte Fördermittel abgesichert werden können.
(3) Bis zum Tage des In-Kraft-Tretens dieser Vereinbarung wird die Gemeinde Guttau keine Entscheidungen treffen, die ihrer finanzwirtschaftlichen Lage Nachteile bereiten oder mit nicht unerheblichen Aufwendungen verbunden sind, soweit dies nicht rechtlich zwingend geboten ist.

§ 11 Schulen und Kindertagesstätten
(1) Die Grundschule Guttau wird auf Grundlage des Beschluss- Nr. 01/03/2012 des Gemeinderates Guttau und Beschluss-Nr.02/01/2012 des Gemeinderates Malschwitz   weiterbetrieben. 
(2) Die Kindertagesstätten im Ortsteil Guttau und Ortsteil Halbendorf werden in der bestehenden Trägerschaft weitergeführt:

     „Am Auewald“ Guttau- Kindervereinigung e.V. Guttau
     „Waldidylle“ Halbendorf- Schullandheime e.V. Bautzen

§ 12 Verwendung von Bedarfszuweisungen
Die Gemeinde Malschwitz wird Bedarfszuweisungen für Gemeindeeingliederungen nach § 22 Abs. 2 Nr. 4 des Finanzausgleichsgesetzes beantragen. Die Bedarfszuweisungen sollen zur Deckung der besonderen finanziellen Belastungen durch den Gemeindezusammenschluss und anteilig nach Einwohnerzahl für geplante Investitionen entsprechend § 10 Abs.1 verwendet werden.
§ 13 Tourismusentwicklung
Der Besonderheit der touristischen Entwicklung auf dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde Guttau muss weiter entsprochen werden. Insbesondere muss dabei das Projekt „Urlaub in Sachsens Dörfern“ fortgesetzt und die Zusammenarbeit im Rahmen des Biosphärenreservates vertieft werden. Die Mitgliedschaft in der Touristischen Gebietsgemeinschaft „Heide und Teiche im Bautzener Land“ e.V. wird

durch die Gemeinde Malschwitz gewährleistet.
§ 14 Nahverkehr
Die Gemeinde Malschwitz wird gegenüber den Trägern des öffentlichen Personennahverkehrs darauf hinwirken, dass zwischen der bisherigen Gemeinde Guttau und der Gemeinde Malschwitz bedarfsgerechte Nahverkehrsverbindungen geschaffen bzw. erhalten werden. Dies gilt insbesondere für den Schülerverkehr.

§ 15 Feuerwehr
(1) Die Feuerwehren der Gemeinde Guttau werden als Ortsfeuerwehren Kleinsaubernitz, Neudorf und Guttau in die Gemeindefeuerwehr Malschwitz eingegliedert. Die eingegliederten Feuerwehren werden beibehalten und ordnungsgemäß unterhalten, so lange dies möglich und keine andere strukturelle Organisation lt. Brandschutzbedarfsplan zwingend erforderlich ist.
§ 16 Archiv
Das archivwürdige Schriftgut der Gemeinde Guttau wird unter Beachtung des Archivgesetzes und der jeweils geltenden Akten- und Archivordnung getrennt als eigene Abteilung des Archivs der Gemeinde Malschwitz zugeführt.

§ 17 Rechtswirksamkeit der Vereinbarung
Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der Vereinbarung nicht berührt werden. Das gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass die Vereinbarung eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die beteiligten Gemeinden gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck der Vereinbarung gewollt hätten, sofern sie bei Abschluss der Vereinbarung den Punkt bedacht hätten.

§ 18 Streitvertretung
(1) Für die Dauer von 5 Jahren ab Inkrafttreten dieser Vereinbarung werden:


Herr Renè Stenzel, Heideweg 3, OT Halbendorf, 02694 Guttau

und als Stellvertreter Herr Andreas Skomudek, Dorfstraße 17 b, OT Wartha, 

02694 Guttau

als Streitvertreter für die Gemeinde Guttau benannt.

(2) Vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung soll die Beratung der Rechtsaufsichtsbehörde eingeholt werden.

§ 19 Inkrafttreten
Diese Vereinbarung tritt am 01.01.2013 in Kraft. Sie bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.
Gemeinde Malschwitz, den…………………..

Matthias Seidel
Bürgermeister Gemeinde Malschwitz


Dienstsiegel

Gemeinde Guttau, den……………….

Andreas Skomudek

Bürgermeister Gemeinde Guttau



Dienstsiegel
Anlage 1 zu § 9- Personalübergang
Anlage 2 zu § 10 - Investitionen
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